
Beratungsmöglichkeiten für Eltern 

Der Klassenlehrer 

 ist grundsätzlich erste Beratungsinstanz. 

 berät Schüler und Eltern, um das Arbeits- und Sozialverhalten zu verbessern. 

 gibt eventuell Hilfen bei der Erziehung. 

 ist zuständig und verantwortlich für die Beratung seiner Schüler. 

 berät bei Problemen im Klassenverband. 

 bezieht den Beratungslehrer ein, wenn die Lösung eines Problems nicht möglich ist. 

 informiert Fachlehrer über mögliche Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten bzw. 

Leistungsschwächen zwecks Koordination der Beratung. 

 berät Schüler und Eltern bei Leistungsschwächen und Verhaltensauffälligkeiten. 

 sollte über gesundheitliche Beeinträchtigungen informiert werden, damit 

gegebenenfalls darauf Rücksicht genommen werden kann. 

 berät Schüler und Eltern über Abschlüsse und Übergänge in andere Schulformen. 

 kooperiert mit allen Beratungsinstitutionen und Beratungspersonen. 

  

Der Fachlehrer 

 berät über fachspezifische Leistungen, sowie über Arbeits- und Sozialverhalten im 

jeweiligen Fach. 

 hilft, wenn  Lern- und Förderempfehlungen für das Kind in diesem Fach gewünscht 

werden. 

 informiert bei allgemeinen Fragen zum Fach. 

 berät bei Problemen des Kindes in diesem Fach. 

 sollte angesprochen werden bei Problemen des Kindes mit dem Fachlehrer. 

 kooperiert vorrangig mit den Klassenlehrern und den Beratungspersonen. 

  

Die Schulleitung 

 berät Eltern in rechtlichen Fragen (Notengebung, etc.). 

 gibt Antwort auf Fragen zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen. 

 hilft bei schwerwiegenden Problemen mit Klassen- oder Fachlehrern. 

 

 

Die Schulsozialarbeiterin 

Sabine Heim 

Telfon:  07443/962929 (vormittags im Schulzentrum) 

Handy:  0172/4434639 (mit der Möglichkeit Nachrichten zu hinterlassen) 

E-Mail:   heim.schule@gmx.de 
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Die gewählten Elternvertreter (Mitglieder des Elternbeirates) 

 können Eltern in verschiedenen Fragen beraten und bei (Konflikt-)Gesprächen mit 

Lehrkräften bzw. der Schulleitung hinzugezogen werden. 

 können bei Fragen, die die Schule oder eine Klasse insgesamt betreffen, als 

Vertreter/Vermittler herangezogen werden, wenn ein bestehendes Problem nicht selbst 

angesprochen werden möchte. 

  


